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Sachverhalt und Antrage 

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents 

Nr. 98 564 ist am 9. April 1986 bekanntgemacht worden. 

Gegen diese Erteilung des europäischen Patents legte eine 

erste Einsprechende (Einsprechende I) unter Zahiung der. 

entsprechenden Gebühr am Freitag, den 9. Januar 1987 einen 

mit Begründung versehenen Einspruch ein.  

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende II) legte ebenfalls 

am 9. Januar 1987 Einspruch em. Die entsprechende Gebühr 

wurde am selben Tag bei einem Postamt in Düsseldorf durch 

Zahikarte eingezahlt, und der Betrag wurde am Montag, dem 

12. Januar 1987 auf einem Postgirokonto des EPA gutge-

schrieben. 

Am 3. April 1987 teilte der Formalsachbearbeiter der Em-

spruchsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daB der Em-

spruch als unzulässig gelte, well die Einspruchsgebühr 

nicht rechtzeitig entrichtet worden sei. 

In ihrer Stellungnahnie machte die Beschwerdeführerin gel-

tend, daB die Einspruchsgebühr durch Bareinzahlung beim 

Postamt am 9. Januar 1987 eingezahlt worden und deswegen 

als rechtzeitig entrichtet zu betrachten sei. Sie bean-

tragte auch eine Entscheidung gemäl3 Regel 69 (2) EPU. 

In einem weiteren Schreiben beantragte die Beschwerde-

führerin, daB die Einspruchsabteilung den Einspruch als 

zulãssig anerkennen solle und verwies auf die Entscheidung 

der Juristischen Beschwerdekammer J 24/86 (AB1 EPA 1987,. 

399) 
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2 	T 47/88 

Mit Entscheidung vom 24. November 1987 stelite der Formal-

sachbearbeiter der Einspruchsabteilung fest, daB der Em-

spruch als nicht eingelegt gelte. 

In der Begründung der Entscheidung 1st eine Auslegung der 

vorigen Entscheidungen J 26/80 (AB1 EPA 1982, 7), T 214/83 

(ABL EPA 1985, 10) und der obengenannten Entscheidung 

J 24/86 gegeben, wonach zu schlieSen sei, daB gemãB dieser 

Rechtsprechung der Einzahlungstag bei einem Postamt als 

ma3gebender Zahlungstag gelten kônne, wenn es bewiesen 

ist, daB der Einzahler semen Auftrag nicht mehr zurück-

rufen kann. 

GeinäB § 24 der Postgiroordnung des Post- und Fernmelde-

wesens der BRD känne eine Einzahlurig durch Zahlkarte vom 

Absender zuruckgenommen werden, solange der Betrag dem 

Empfänger noch nicht gutgeschrieben 1st; infolgedessen sei 

un vorliegenden Fall die Bedingung, daB der Einzahler 

semen Auftrag nicht inehr zurückrufen kann, nicht erfüllt. 

Der maBgebende Zahlungstag sei deshaib der Tag, an dem der 

Betrag der Postanweisung auf dem Postscheckkonto des Amts 

gutgeschrieben wurde, d. h. der 12. Januar 1987. 

Der Einspruch gelte als nicht eingelegt, weil die Eiri-

spruchsgebUhr nicht rechtzeitig entrichtet worden sei. 

Gegen die Entscheidung des Formalsachbearbeiters hat die 

Beschwerdeführerin am 22. Januar 1988 unter gleichzeitiger 

Bezahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben 

und dazu am 18. März 1988 eine Begründung eingereicht. 

Sie beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben, 

und macht im wesentlichen geltend: 
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3 	 T 47/88 

mit Hilfe rnoderner Konuiiunikationsrnittel ware es der 

Post niäglich gewesen, die Bareinzahlung am Post-
schalter ani selben Tag direkt dem Postgirokonto des 
Arnts gutzuschreiben. Da die Post die Mäglichkeit 
gehabt habe, die Gutschrift sofort durchzuführen, 
solle die Einzahlung als Barelnzahlung auf das Post-
girokonto des EPA anzusehen sein; 

bei der angefochtenen Entscheidung werde davon ausge-
gangen, daB nach § 24 der deutschen Postgiroordnung 
eine Zurücknahrne des eingezahlten Betrages bis zur 
tatsächlichen Vornahrne der Gutschrift auf dem Post-
girokonto des Einpfàngers grundsätzlich mäglich 1st; 

da die angefochtene Entscheidung diesen Artikel der 
deutschen Postgiroordnung der italienischen oder 
einer sonstigen gegenUberstelle, urn daraus zu 
schlieBen, daB die Bareinzahlung bei einern deutschen 
Postamt, mi Gegensatz zur Einzahlung bei einern 
italienischen oder sonstigen Postarnt nicht der inaB-
gebende Zahlungstag ist, entstehen daraus nationale 
Ungleichbehandlungen. Es könne nicht dern Anmelder 
oder Einsprechenden angelastet werden, daB die 
nationalen Postgiroordnungen sich unterscheiden; 

die deutsche Postgiroordnung sei deni deutschen Bür-
gerlichen Gesetzbuch untergeordnet, dessen § 130 
bestimint, daB eine Willenserklãrung in dern Zeitpunkt, 
in welchern sie zugeht, auch einer Behörde gegenUber 
wirksani wird; 

da mi vorliegenden Fall kein Widerruf der Zahiung er-
folgt sei, sel die Willenserklärung denientsprechend 
am Zahlungstag wirksarn geworden; 
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4 	 T 47/88 

d) 	trotz der theoretischen !46glichkeit eines Widerrufes 

des Auftrags ware der Widerruf in Wirklichkeit unmög-

lich gewesen, weil die Bearbeitung des erforderlichen 

schriftlichen Antrags auf Ruckgabe der Sendung niehr 

Zeit gebraucht hätte als die Zeit, die benötigt 
worden sei, urn den eingezahlten Betrag dem Girokonto 

des EPA am nächsten Montag gutzuschrieben. 

In Beantwortung dieser Begründung beantragt die Beschwer-

degegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen, mit der Begrün-
dung, daB gemäB Artikel 7 Absatz 1 der GebO die Einzahlung 
der Einspruchsgebühr auf ein Post.scheckkonto des Amts 

keine Barzahlung sei. 

Die Beschwerdegegnerin bestreitet auch das Vorbringen der 

Beschwerdeführerin, es gelte die jeweils günstigste Post-
giroordnung der europäischen Vertragsstaaten. Ein soiches 
Vorbringen finde keine Stütze in den gesetzlichen Bestiin-

mungen. 

Die Beschwerdegegnerin vertritt auch die Auffassung, daB 
die Môglichkeit bestanden habe, daB der erforderliche 

schriftliche Antrag auf Rückgabe der Sendung noch vor der 

Gutschrift des Betrages beim zuständigen Giroanit em-

ging. 

Die andere Beteiligte (Einsprechende I) nahm keine 

Stellung zur Beschwerde. 

Entsche idungsgrunde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 
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Wie in der Entscheidung des Forinalsachbearbeiters der Em-
spruchsabteilung dargelegt, stelite die Bareinzahlung beim 
Postamt in Düsseldorf am 9. Januar 1987 eine "Einzahlung 

auf ein Postscheckkonto des Arnts" geinâB Artikel 5 (1) b) 
GebO dar. Der ina8gebende Zahlungstag ist deshaib der Tag, 
an dem der Betrag der Zahikarte auf dem Konto des Amts 
gutgeschrieben wurde (Artikel 8 (1) a) GebO). 

Die Beschwerdekarnrnern haben Artikel 8 (1) a) GebO so aus-
gelegt, daB der Einzahlungstag bei einem Postamt oder 
einer Bank, wo das EPA ein Konto hat, der rnaBgebende 
Zahlungstag ist, sofern der Einzahler semen Auftrag nicht 
mehr zurückrufen kann. 

Wie in der obengenannten Entscheidung J 24/86 erklärt 
wird, muB die Frage, ob eine Zahiung als rechtzeitig 
erfolgt gelten kann, je nach Lage des Einzelfalles 
objektiv entschieden werden. Dabei geht es urn die Frage, 
ob eine Rechtslage geschaffen worden ist, die einer 
Gutschrift auf dem Konto gleichkomrnt. 

Im Fall der obengenannten Entscheidung T 214/83 hatte die 
Beschwerdeführerin eine Bescheinigung des Direktors des 
Postscheckamts Mailand vorgelegt, die erklãrte, daB es 
unmöglich sei, einen Rückruf der Einzahlung vorzunehnien. 
Irn Fall der Entscheidung J 24/86, auf welche die 
Beschwerdeführerin ihr Vorbringen stützt, war ein vom 
"Inspecteur de direction" des Postamts unterzeichnetes 
Schreiben von der Beschwerdeführerin vorgelegt worden, in 
dem es hieB, daB die Zahiung nach SchlieBung des Postamts 
urn 17.00 Uhr des Tages der Zahlung nicht xnehr zurückge-
rufen werden konnte. 
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Sowohl in diesen Fallen als auch in den Fallen der anderen 

obengenannten Entscheidungen, hatte der Beschwerdeführer 

bewiesen, daB es ihm absolut unmöglich gewesen ware, 

semen Auftrag zurückzurufen, so daB die Beschwerdekaimner 

entscheiden konnte, daB eine einer Gutschrift auf deni 

Konto gleichkommende Rechtslage geschaffen worden war. 

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin keinen 

solchen Beweis vorgelegt, noch hat sie bestritten, daB es 

ihr theoretisch moglich gewesen ware, die Zahlung zurUck-

zurufen. Sie hat nur geltend gemacht, daB die Notwendig-

keit eines schriftlichen Antrages es unwahrscheinlich 

mache, daB ein solcher Antrag vor der tatsächlichen Gut-

schrift auf dem Konto des EPA am Montag, dem 

12. Januar 1987 gewahrt werden konnte. 

In Ermangelung eines solchen Beweises kann die Beschwerde-

kammer nur schlieBen, daB der ma8gebende Zahlungstag gemäB 

Artikel 8 (1) a) GebO der Tag ist, an dem der Betrag auf 

dem Konto des EPA tatsãchlich gutgeschrieben wurde (d. h. 

am 12. Januar 1987), well die Zahiung beim Postamt wider-

ruflich war. Es ist insbesondere nicht xnäglich, die Tat-

sache in Betracht zu ziehen, daB es dem Postamt möglich 

gewesen ware, diese Eintragung früher vorzunehmen, weil 

dies gegen den Wortlaut des Artikels 8 (1) a) verstieBe, 

der den Unterschied zwischen Zahlungstag und Gutschrifts-

tag deutlich macht. 

Die Beschwerdekammer kann auch nicht dem Vorbringen der 

BeschwerdefUhrerin folgen, wonach die Vorschriften des 

§ 24 der deutschen Postgirokontoordnung nicht mal3gebend 

sein sollen, weil sie sich von den entsprechenden Var-

schriften anderer Vertragsstaaten unterscheiden; denn die 

verschiedenen Nationalitaten sollten vor dem Amt gleich 

behandelt werden. 
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Hierzu 1st erstens zu bemerken, daB die Postgiroordnungen 
für alle Transaktionen gelten, die bei einem bestimmten 
Postamt gexnacht werden, ohne Unterscheidung bezuglich der 
Person, die diese Transaktion inacht. 

Zweitens ist die Feststellung, ob der Einzahler die Mög-
llchkeit hat, semen Auftrag zu widerrufen, solange der 
Betrag noch nicht gutgeschrieben ist, eine reine Tat-
frage. 

mt vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob das EPA die 
Vorschriften der deutschen Postordnuñg anwenden solle, 
sondern ob aufgrund dieser Vorschriften ein Widerruf des 
Auftrages tatsächlich möglich war. Die Beschwerdekammer 
kann in einer soichen Tatsachenfeststellung keine Ver-
letzung der Gleichbehandlung sehen. 

10. 	Die Beschwerdekammer kann auch nicht dem Vorbringen der 
Beschwerdeführerin zustimmen, daB die Vorschriften von 
§ 130 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches angewandt 
werden müssen, der bestiinmt, daB eine Willenserklarung 
in dem Zeitpunkt wirksam wird, in weichem sie zugeht. 
Danach ware, weil kein Widerruf der durch die Vornahine der 
Einzahlung abgegebenen Willenserklàrung zur Gutschrift des 
Betrages auf das Postgirokonto des EPA erfolgt sei, die 
Willenserklärung am Tag der Einzahlung wirksam geworden. 

Die Vorschriften des EPTJ sind unabhängig von den nationa-
len Gesetzen der Vertragsstaaten. Artikel 125 EPU be-
stimmt, daB "soweit (das) Ubereinkommen Vorschriften Uber 
das Verfahren nicht enthält .....das EPA die in den Ver-
tragsstaaten im ailgemeinen anerkannten Grundsätze des 
Verfahrensrechts" zu berUcksichtigen habe. Da kiare Ver-
fahrensvorschriften in den Artikein 5 (1) b) und 8 (1) a) 
GebO enthalten sind, kann im vorliegenden Fall nicht Ar- 
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tikel 125 EPU angewandt werden. Aui3erdem ist § 130 des 

deutschen Burgerlichen Gesetzesbuches kein Verfahrens-

recht. Die Beschwerdekaminer bezweifelt jedenfalls, daB 
eine Zahikarte einer Willenserklärung gleichgesetzt werden 

kann. 

11. 	Infolgedessen stelit die Beschwerdekammer fest, daB der 
Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung richtig ent-
schieden hat, daB der maBgebende Zahlungstag nach Lage des 
vorliegenden Falles der Tag war, an dem der Betrag der 
Zahikarte auf iem Konto des Amts gutgeschrieben wurde, 
d. h. der 12. Januar 1987. Der Einspruch der Beschwerde-
führerin gilt deshaib gemäB Artikel 99 (1) EPU als nicht 

eingelegt. 

Entsche idungs forniel 

Aus diesen Gründen vird vie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Fornalsachbearbeiters 

der Einspruchsabteilung vom 24. Noveniber 1987 wird zuruckge-

wiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Jahn 
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